
Anlage 3 

51.3 Bl Burgdorf, den 16.09.2010 
 
Vermerk: Anfrage des Herrn Paul Rohde vom 08.09.2010 

 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
Zu 1 und 2: 

Es werden Gebühren aufgrund der Gebührensatzung der Jugendfeizeit-Einrichtungen der 
Stadt Burgdorf berechnet. Für die Gebührenhöhe ist die nachstehende Gruppeneinteilung 
der Benutzer maßgebend: 
 
 Gruppe A 
 
 Übungs-, Versammlungs- und Vortragsveranstaltungen von  
 

a) förderungswürdigen Jugendgemeinschaften 
b) zugelassenen politischen Parteien  
c) Wohlfahrtverbänden 
d) Gewerkschaften auf Ortsebene 
e) Körperschaften des öffentlichen Rechts 
f) Sport- und Kulturvereinen 
g) Elternvertretungen der Schulen und Kindergärten 

 
aus dem Gebiet der Stadt Burgdorf. 

 
Gruppe B 

 
Kulturelle Veranstaltungen oder Feiern der in der Gruppe A genannten Organisati-
onen 
 

 
Gruppe C 

 
 Nutzung zu kommerziellen Zwecken und durch das Restaurant „Am Stadion“. 
 

Die Entscheidung über die Gruppenzuordnung trifft in Zweifelsfällen die Bürger- 
meisterin oder der Bürgermeister. 

 
Bei der Vergabe der Räumlichkeiten haben die Anliegen der Jugendarbeit, des 
Sports und der Vereins- und Verbandsarbeit Vorrang. 

 
Für jeden Nutzungstag während der Öffnungszeiten der Jugendfreizeit-Einrichtungen sind 
folgende Gebühren zu entrichten:  
 
     A    B     C 

     €    €               € 
 

Saal Haus der Jugend 
Sorgenser Straße  -- 25,00  200,00 

 
 
Außerdem ist ein Energiekostenanteil in Höhe von 10,- €/Std. zu zahlen. 
 
Falls eine Raumnutzung außerhalb der Öffnungszeiten der Jugendfreizeit-Einrichtung ge-
nehmigt wird, entsteht zusätzlich eine Hausmeisterentschädigung in Höhe von 13,- €/Std.  
 



Zu 3: 

Über die Vergabe des Raumes entscheiden entweder Herr Gohla oder Herr Witte. Die Ge-
bühren werden auf der Grundlage der o.a. Satzung von Herrn Witte, bei dessen Abwesen-
heit von Herrn Gohla, festgesetzt. 
 
 
Zu 4 und 5: 

01.01.2009 – 16.09.2010 

21.02.2009  Abi-Party/Organisation Kim-Sarah Thyen    130,- € 
   (keine Benutzungsgebühr, 90,- € Reinigungspauschale, 
   40,- € GEMA-Gebühr) 
 
13.02.2010  Veranstaltungszentrum, H.-J. Engelbrecht    290,- € 
   (Gruppe C zuzügl. Energiekostenanteil 9 Std. x 10,- €) 
 
 

  Saalnutzung 01.Januar 2009 - 16.09.2010 im JohnnyB.    
        

Nr. Datum Nutzer Raumnutzung Energie Hausmeister   
1 14. Feb. 09 Frauen und Mütterzentrum     
2 14. Feb. 10 VAZ 200 60   
3 7. Mrz. 09 Frauen und Mütterzentrum     
4 9. Mrz. 09 VVV 25 20   
5 1. Mrz. 09 VVV Theater 6 Termine       
6     06.2009 VAZ 200 60   
7    06.2009 VAZ 200 60   
8 11. Aug. 09 Modelleisenbahntreffen 75 240 39  
9 5. Sep. 09 Frauen und Mütterzentrum     
10 19. Sep. 09 Frauen und Mütterzentrum     
11 18. Okt. 09 Briefmarkenclub     
12 13. Nov. 09 Frauen und Mütterzentrum     
13 14. Nov. 09 Frauen und Mütterzentrum     
14 12. Dez. 09 Neuapostolische Kirche     
15 13. Jan. 10 Puppenbühne Frank 75    
16 00.02.2010 Frauen und Mütterzentrum     
17 00.03.2010 Frauen und Mütterzentrum     
18 1. Mrz. 10 VVV Theater 6 Termine       
19 18. Jun. 10 VAZ 200 60   
20 21. Jun. 10 VAZ 200 70   
21 28. Jun. 10 VAZ 200 70   
22 4. Sep. 10 Frauen und Mütterzentrum     
23 9. Sep. 10 VAZ 200 50   
        
  Beim Spargelempfang wird vom Stadtmarketing der Saal beantragt    

 
Die o.a. 7 Veranstaltungen (Ziffern 2, 6, 7, 19, 20, 21 und 23) in den Jahren 2009 und 
2010 (bis 16.9) wurden vom Veranstaltungszentrum per Fax am 15.9.2010 angemeldet. Die 
Anmeldung erfolgte mit dem Hinweis, dass „es aus mir unerfindlichen Gründen versäumt 
wurde, Raumnutzungsanträge für den Saal vom Haus der Jugend zu stellen. Ich bitte, die-
ses zu entschuldigen“. 
 
Die in der Liste enthaltenen Gebühren werden jetzt vom Veranstalter (VAZ) angefordert. 
 
 
(Strecker)  




